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Merkblatt SPD /  APD-KJ für Lehrpersonen 
 

Kontakt Schulpsychologischer Dienst 

Fachbereich obligat. Schulpflicht 

Artherstrasse 25 
6300 Zug 
041 723 68 40 

info.spd@zg.ch  

www.zug.ch/spd  

Ambulanter Psychiatrischer Dienst 
für Kinder und Jugendliche 

Rathausstrasse 1 
6340 Baar 

041 723 66 30 

info.apd@zg.ch  

www.zug.ch/apd  

genereller Auftrag Kantonaler Schuldienst für Lehr-
personen, Schülerinnen und Schü-
ler, für Eltern und Behörden bei 
schulischen Fragestellungen 

Fachstelle für Kinder und Jugend-
liche mit psychischen Problemen 
und für ihre Eltern, familiäre Prob-
leme 

Anmeldung Lehrpersonen mit Anmeldeformular 
via Rektorat  
(telefonische Kontaktnahme ist je-
derzeit möglich) 

Jugendliche, Eltern oder Behörden 
direkt telefonisch 

 

Erziehungsberechtigte, Jugendli-
che, Behörden 

Ärztinnen, Ärzte oder SPD mit Ein-
verständnis der Er-
ziehungsberechtigten  

(keine direkte Anmeldung durch 
Lehrpersonen) 

Altersbereich Für Kinder und Jugendliche ab 
Kindergarten bis Ende obligatori-
scher Schulpflicht 

Für Kinder aller Altersstufen und  
Jugendliche bis 18 Jahre 

primäre  
Zuständigkeit 

alle Auffälligkeiten im Zusammen-
hang mit der Schule (Schulleis-
tungsprobleme, Teilleistungsstö-
rungen, Verhaltensauffälligkeiten) 

Fragen im Zusammenhang mit der 
psychischen Gesundheit  

Angebot systemische Abklärungen und psy-
chodiagnostische Untersuchungen 

Antragstellung bei verstärkten 
sonderpädagogischen Massnah-
men (Sonderschulung) 

Beratung und Begleitung der Betei-
ligten 

Abklärungen und Empfehlungen im 
Zusammenhang  mit einer psy-
chischen Störung 

Therapeutische Begleitung 

Erziehungsberatung im Zusam-
menhang mit kinder- und jugend-
psychiatrischer Behandlung 

Kosten unentgeltlich 

Finanzierung durch den Kanton 

für Klienten 10% Selbstbehalt 

Finanzierung durch Krankenkasse 
oder Invalidenversicherung 

Auskunftspflicht Datenschutzgesetz 

Auskunftspflicht gegenüber der 
Schule  

Medizinisches Berufsgeheimnis 

Keine Auskunftspflicht 

Auskunft gegenüber Dritten erfolgt  
mit Einwilligung der Erzie-
hungsberechtigten, der Klienten 
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